
 

  

S 6 R 512/16

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land -
Sozialgericht Landessozialgericht Sachsen-Anhalt
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung -
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Wiederaufnahmegründe

Restitutionsklage
Nichtigkeitsklage
Wiederaufnahmeklage
Berufungsverfahren
Rente wegen Erwerbsminderung
Beschluss

Leitsätze -
Normenkette SGG § 158 Satz 2

SGG § 179 Abs 1
ZPO § 589 Abs 1 Satz 2

1. Instanz

Aktenzeichen S 6 R 512/16
Datum 10.03.2021

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 R 209/22 WA
Datum 02.01.2023

3. Instanz

Datum -

Â 

Die Klage der KlÃ¤gerin auf Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens L 3 R 66/21
wird als unzulÃ¤ssig verworfen. 

Â 

Kosten sind fÃ¼r die Wiederaufnahmeklage nicht zu erstatten.

Â 
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https://dejure.org/gesetze/SGG/158.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/179.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/589.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%203%20R%2066/21


 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Â 

GrÃ¼nde:

Â 

I.

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragt die Wiederaufnahme des rechtskrÃ¤ftig abgeschlossenen
Berufungsverfahrens L 3 R 66/21.

Â 

Die am â�¦ 1967 geborene KlÃ¤gerin beantragte am 9. April 2015 bei der Beklagten
erfolglos die Bewilligung einer Rente wegen Erwerbsminderung (Bescheid der
Beklagten vom 21. Oktober 2015, Widerspruchsbescheid vom 15. September 2016).

Â 

Das Sozialgericht Magdeburg hat die hiergegen gerichtete Klage (S 6 R 512/16)
nach Einholung eines SachverstÃ¤ndigengutachtens von dem Chefarzt der Klinik
fÃ¼r OrthopÃ¤die am J-Krankenhaus G. Dr. B. vom 8. Dezember 2020 mit Urteil
vom 10. MÃ¤rz 2021 abgewiesen. 

Â 

Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt (LSG) hat die von der KlÃ¤gerin gegen das
Urteil des Sozialgerichts fristgerecht eingelegte Berufung (L 3 R 66/21) mit
Beschluss nach Â§ 153 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) vom 15. September 2021
zurÃ¼ckgewiesen. Der Beschluss ist der KlÃ¤gerin ausweislich der
Postzustellungsurkunde, Blatt 362a Bd. III der Gerichtsakte, am 25. September 2021
zugestellt worden. 

Â 

Die KlÃ¤gerin hat ihr Begehren mit der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der
Revision gegen die vorgenannte Entscheidung des LSG vor dem
Bundessozialgericht (BSG) weiterverfolgt (B 5 R 268/21 B). Das BSG hat die
Beschwerde mit Beschluss vom 15. MÃ¤rz 2022 als unzulÃ¤ssig verworfen. 

Â 

                               2 / 5

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%203%20R%2066/21
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%206%20R%20512/16
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%203%20R%2066/21
https://dejure.org/gesetze/SGG/153.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%205%20R%20268/21%20B


 

Am 25. Mai 2022 hat die KlÃ¤gerin bei dem Sozialgericht zum Verfahren â��S 6 R
512/16 u.a.â�� ein â��Wiederaufnahmeverfahrenâ�� beantragt. Zur BegrÃ¼ndung
hat sie auf grob fahrlÃ¤ssige Verfahrensfehler verwiesen, weil der medizinische
Sachverhalt unzutreffend gewÃ¼rdigt und ihr ein Anspruch auf Rente wegen
Erwerbsminderung seit April 2015 versagt worden sei. Das Sozialgericht hat, ohne
Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin zu entscheiden, das Verfahren dem LSG vorgelegt. 

Â 

Mit gerichtlichem Schreiben vom 27. Oktober 2020 sind die Beteiligten zu einer
Entscheidung des Senats durch Beschluss angehÃ¶rt worden. Die Beteiligten haben
sich hierzu nicht geÃ¤uÃ�ert. 

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten verwiesen, die bei der
Entscheidungsfindung des Senats vorgelegen haben. 

Â 

II.

Â 

Ist die Wiederaufnahmeklage unzulÃ¤ssig, wird die Klage durch Beschluss als
unzulÃ¤ssig verworfen (vgl. Â§ 179 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz [SGG]) i.V.m. Â§ 589
Abs. 1 Satz 2 Zivilprozessordnung [ZPO]). Die Grundlage zur Entscheidung durch
Beschluss ergibt sich auch aus einer entsprechender Anwendung des Â§ 158 Satz 2
SGG, sodass nicht Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis dieser Regelungen zueinander
entscheiden werden muss. Die DurchfÃ¼hrung einer mÃ¼ndlichen Verhandlung ist
bei einer unzulÃ¤ssigen Wiederaufnahmeklage nicht zwingend (vgl. BSG, Beschluss
vom 2. Februar 2021 â�� B 9 V 57/20 B -, juris, RdNr. 8; Claus in jurisPK-SGG, 2.
Aufl. 2022, Â§ 179 SGG, RdNr. 11). Der KlÃ¤gerin, darauf ist bereits in dem
Beschluss des Senats vom 15. September 2021 hingewiesen worden, ist im Rahmen
der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht Gelegenheit gegeben worden,
sich zu Ã¤uÃ�ern. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie von dieser Gelegenheit
tatsÃ¤chlich Gebrauch gemacht hat.

Â 

Die ZustÃ¤ndigkeit des LSG beschrÃ¤nkt sich hier auf die PrÃ¼fung der
Wiederaufnahme in Bezug auf wÃ¤hrend des Berufungsverfahrens eingetretene
GrÃ¼nde. Ob GrÃ¼nde fÃ¼r eine Wiederaufnahme im Ã�brigen vorliegen, prÃ¼ft
das Sozialgericht in eigener ZustÃ¤ndigkeit. 

Â 

Ein rechtskrÃ¤ftig beendetes Verfahren kann nach Â§ 179 Abs. 1 SGG entsprechend
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https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%206%20R%20512/16
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%206%20R%20512/16
https://dejure.org/gesetze/SGG/179.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/589.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/589.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/158.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/158.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20V%2057/20%20B
https://dejure.org/gesetze/SGG/179.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/179.html


 

den Vorschriften des Vierten Buches der ZPO wiederaufgenommen werden. Nach
diesen Regelungen der ZPO ist die Nichtigkeitsklage (Â§ 579 ZPO) und die
Restitutionsklage (Â§ 580 ZPO) unter den jeweils dort aufgefÃ¼hrten
Voraussetzungen mÃ¶glich. 

Â 

Da der KlÃ¤gerin die von ihr auch wahrgenommene MÃ¶glichkeit eines
Rechtsmittels zum BSG offenstand, kann sie in Bezug auf die Nichtigkeitsklage nach
Â§ 579 Abs. 2 ZPO nur die GrÃ¼nde aus Â§ 579 Abs. 1 Nr. 2 und 4 ZPO geltend
machen. GrÃ¼nde sind insoweit (Nr. 2), dass ein Richter bei der Entscheidung
mitgewirkt hat, der von der AusÃ¼bung des Richteramts kraft Gesetzes
ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungsgesuchs
oder eines Rechtsmittels ohne Erfolg geltend gemacht ist, bzw. (Nr. 4), dass eine
Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie
nicht die ProzessfÃ¼hrung ausdrÃ¼cklich oder stillschweigend genehmigt hat.

Â 

Eine Restitutionsklage setzt fÃ¼r die in Â§ 580 Nr. 1 bis Nr. 5 ZPO genannten
GrÃ¼nde nach Â§ 581 Abs. 1 ZPO zumindest voraus, dass die Einleitung eines
Strafverfahrens, dessen Voraussetzungen dem Grunde nach gegeben wÃ¤ren,
scheitert. Eine Restitutionsklage findet im Ã�brigen statt, wenn (Nr. 6) das Urteil
eines ordentlichen Gerichts, eines frÃ¼heren Sondergerichts oder eines
Verwaltungsgerichts, auf welches das Urteil gegrÃ¼ndet ist, durch ein anderes
rechtskrÃ¤ftiges Urteil aufgehoben ist, (Nr. 7) die Partei a) ein in derselben Sache
erlassenes, frÃ¼her rechtskrÃ¤ftig gewordenes Urteil oder b) eine andere Urkunde
auffindet oder zu benutzen in den Stand gesetzt wird, die eine ihr gÃ¼nstigere
Entscheidung herbeigefÃ¼hrt haben wÃ¼rde, sowie (Nr. 8) der EuropÃ¤ische
Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte eine Verletzung der EuropÃ¤ischen Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder ihrer Protokolle
festgestellt hat und das Urteil auf dieser Verletzung beruht.

Â 

Keiner der GrÃ¼nde fÃ¼r eine Nichtigkeits- oder eine Restitutionsklage ist von der
KlÃ¤gerin vorgetragen worden. Dem am 25. Oktober 2022 eingegangenen
Schriftsatz der KlÃ¤gerin ist zu entnehmen, dass es ihr um die Frage der
RechtmÃ¤Ã�igkeit der Rentenablehnung als solche geht, das heiÃ�t sich das
Anliegen auf eine erneute PrÃ¼fung am MaÃ�stab der Regelung in Â§ 43 Sechstes
Buch Sozialgesetzbuch (Gesetzliche Rentenversicherung â�� SGB VI) beschrÃ¤nkt. 

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 SGG.

Â 

                               4 / 5

https://dejure.org/gesetze/ZPO/579.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/580.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/579.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/579.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/580.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/581.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html


 

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision im Sinne von Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen
nicht vor. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung auf gesicherter
Rechtsgrundlage, ohne dass der Senat von einer Entscheidung der in Â§ 160 Abs. 2
Nr. 2 SGG genannten Gerichte abweicht.

Erstellt am: 26.06.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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